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Einleitung 

Einleitung 
 „Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des hommes“, schrieb Jean 
Monnet als Untertitel seiner Autobiographie „Mémoires“ und brachte damit 
den Grundgedanken der europäischen Integration zum Ausdruck.1 Die mit der 
Errichtung des Gemeinsamen Marktes zu erzielende Wirtschaftsintegration 
sollte hiernach nur eine Zwischenetappe zur politischen Einigung Europas sein. 
Die Wirtschaftsintegration sollte ein Instrument zur Erreichung der politischen 
Integration Europas sein. Der Gedanke der Integration von Bürgern anstelle 
von Staaten setzt auf die Begegnung und den Austausch der verschiedenen 
Staatsbürger der Mitgliedstaaten der ursprünglichen Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. Ihr Erfolg lässt sich damit an der tatsächlichen Inan-
spruchnahme der grenzüberschreitenden Personenfreizügigkeit messen. 

Im Jahr 2011 lebten nach den Angaben von Eurostat 18,8 Millionen Uni-
onsbürger in einem anderen EU-Mitgliedstaat als demjenigen ihrer Staatsan-
gehörigkeit. Dies entsprach einem Anteil von 3,7 % der Gesamtbevölkerung 
der 28 EU-Mitgliedstaaten.2 Im Jahr 2005 waren es (vor dem Beitritt Rumäni-
ens und Bulgariens) noch 8,2 Millionen Unionsbürger.3 Diese steigende An-
zahl von grenzüberschreitend mobilen Unionsbürgern schlägt sich auch in Fa-
milienbeziehungen nieder. In Deutschland wurden im Jahr 2012 beispielsweise 
18.898 transnationale Ehen geschlossen.4 Hinzu traten in diesem Jahr 30.939 
Lebendgeburten von verheirateten Eltern, die gemischtnational mit mindestens 
einem Unionsbürger waren.5 Diese gemischtnationalen Familienverhältnisse 
                                                           

1 Monnet, Mémoires. 
2 Eurostat, People in the EU: who are we and how do we live?, Eurostat Statistical Books, 

Luxemburg 2015, S. 92. 
3 Europäische Kommission, Fünfter Bericht über die Unionsbürgerschaft (KOM(2008) 

85 endg.), S. 2. 
4 Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Zahlen des Statistischen Bundesam-

tes, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Natürliche Bevölkerungsbewegung, 2012, Fachse-
rie 1 Reihe 1.1, Tabellen 14.10.1 und 14.10.2 über Eheschließungen nach Staatsangehörig-
keit. Unter einer transnationalen Ehe wird hier die Ehe zwischen einem deutschen Staatsan-
gehörigen und einem Unionsbürger sowie unter Unionsbürgern verstanden. 

5 Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Zahlen des Statistischen Bundesam-
tes, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Natürliche Bevölkerungsbewegung, 2012, Fachserie 
1 Reihe 1.1, Tabellen 2.16 und 2.17 über Lebendgeborene nach der Staatsangehörigkeit des 
Vaters und der Mutter. 
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stellen auch das Recht vor Herausforderungen. Sie begründen Sachverhalte mit 
Auslandsbezug, bei denen das Internationale Privatrecht der lex fori bestimmt, 
welche der möglichen beteiligten mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen zur Re-
gelung einer Rechtsfrage, die sich in diesem Sachverhalt stellt, berufen ist. 
Aufgrund der Unterschiedlichkeit der mitgliedstaatlichen Sachrechtsordnun-
gen kann die von der kollisionsrechtlich berufenen Rechtsordnung gefundene 
Antwort auf die aufgeworfene Rechtsfrage von der Antwort abweichen, die 
eine andere mit dem Sachverhalt verbundene, aber nicht zur Anwendung beru-
fene Rechtsordnung geben würde. Im autonomen IPR wäre das grundsätzlich 
hinzunehmen. In der Europäischen Union können solche Unterschiede die 
Ausübung von Freizügigkeitsrechten beeinträchtigen mit der Folge, dass die 
gefundene Antwort im Falle eines Verstoßes gegen die Grundfreiheiten oder 
die Unionsbürgerfreizügigkeit unangewandt bleiben muss. Es stellt sich die 
Folgefrage, welche Sachnorm an die Stelle der im Ausgangspunkt vom IPR 
des Forumsstaats zur Anwendung berufenen Sachnorm tritt. 

Die Bestimmung dieser Sachnorm ist eine kollisionsrechtliche Aufgabe. Da-
her hat sich insbesondere die Kollisionsrechtswissenschaft mit dieser Folge-
frage beschäftigt. Die Behandlung durch die Kollisionsrechtswissenschaft lässt 
sich dabei in zwei Diskussionsstränge unterteilen. Die frühen Arbeiten, von 
denen beispielhaft diejenigen von Roth6 und Basedow7 sowie monographisch 
von Brödermann8, Bruinier9 oder Weller10 hervorgehoben werden können, 
drehten sich hauptsächlich um die Frage, ob den Grundfreiheiten versteckte 
Kollisionsnormen zu entnehmen seien, die das anwendbare Recht anders als 
das autonome IPR bestimmen. Der zweite Diskussionsstrang wurde durch die 
von Jayme und Kohler im Jahr 2001 aufgeworfene Frage „Anerkennungsprin-
zip statt IPR?“11 eingeläutet. Eine Tagung der IPRax im Jahr 200612, ein Bei-
trag von Mansel13 und die Monographien von Funken,14 Leifeld15 und Rieks16 
sowie die Haager Vorlesung von Baratta17 widmeten sich der methodischen 
                                                           

6 Roth, RabelsZ 55 (1991), 623. 
7 Basedow, RabelsZ 59 (1995), 1. 
8 Brödermann, in: Brödermann/Iversen, Europäisches Gemeinschaftsrecht und IPR, 

Teil I. 
9 Bruinier, Der Einfluss der Grundfreiheiten aus das Internationale Privatrecht, 2003. 
10 Weller, Europäische Rechtsformwahlfreiheit und Gesellschafterhaftung, 2004. 
11 Jayme/Kohler, IPRax 2001, 501. 
12 Siehe hierzu die Beiträge von Roth, IPRax 2006, 338; Coester-Waltjen, IPRax 2006, 

392. 
13 Mansel, RabelsZ 70 (2006), 651. 
14 Funken, Das Anerkennungsprinzip im internationalen Privatrecht, 2009. 
15 Leifeld, Das Anerkennungsprinzip im Kollisionsrechtssystem des internationalen Pri-

vatrechts, 2010. 
16 Rieks, Anerkennung im Internationalen Privatrecht, 2012. 
17 Baratta, La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et fa-

miliales, RdC 348 (2010), 253. 
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Frage, ob das Unionsrecht eine Ersetzung des klassischen Verweisungssystems 
Savigny’scher Prägung durch ein Anerkennungsprinzip verlangt. 

Als kollisionsrechtliche Arbeiten liegt ihr Schwerpunkt naturgemäß auf der 
kollisionsrechtlichen Diskussion. Die gesellschaftskollisionsrechtlichen Ar-
beiten diskutieren die Urteile des EuGH in den Rechtssachen „Daily Mail“,18 
„Centros“,19 „Überseering“20 und „Cartesio“21 und problematisieren die Vor-
gaben der Niederlassungsfreiheit für das Internationale Gesellschaftsrecht. Die 
gesellschaftskollisionsrechtliche Diskussion ist dabei insbesondere von der 
Frage geprägt, ob die Niederlassungsfreiheit mit der Gründungstheorie eine 
bestimmte Kollisionsnorm für die Anknüpfung der gesellschaftsrechtlichen 
Rechtsverhältnisse verlangt. Die Arbeiten zum Anerkennungsprinzip streifen 
die Urteile des EuGH in den Rechtssachen „Garcia Avello“22 und „Grunkin-
Paul“23 und konzentrieren sich auf die konkrete Ausgestaltung eines kollisions-
rechtlichen Anerkennungsprinzips in Abkehr von der Verweisungstechnik. 
Eine Einbettung dieser kollisionsrechtlichen Debatten in die europarechtliche 
Diskussion über die Dogmatik der Grundfreiheiten erfolgt, dem kollisions-
rechtlichen Blickwinkel geschuldet, allenfalls in sachlichem Bezug auf die je-
weils behandelte kollisionsrechtliche Fragestellung. 

Dies kann aus unionsrechtlicher Sicht zu Schieflagen führen. Prominent her-
vorgehoben werden kann an dieser Stelle ein Urteil des OLG München, in dem 
es um eine Eintragung und Beurkundung eines im englischen Geburtenregister 
geführten Doppelnamens eines deutschen Staatsangehörigen geht.24 Das OLG 
nimmt entgegen dem zuständigen Standesamt eine Pflicht zur Eintragung die-
ses Doppelnamens an. Es begründet sein Ergebnis mit dem Anwendungsvor-
rang: „Nach diesen Grundsätzen [Anm. d. Verf.: den Grundsätzen des Anwen-
dungsvorrangs] hat das Standesamt den Doppelnamen des Kindes trotz des ent-
gegenstehenden deutschen Rechts, das insoweit unangewendet bleibt (für eine 
gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung sieht der Senat keinen Raum), in das 
deutsche Geburtenregister einzutragen.“25 Aus unionsrechtlicher Sicht über-
rascht diese Argumentation, da der Anwendungsvorrang dazu führt, dass ers-
tens das entgegenstehende mitgliedstaatliche Recht unangewendet bleibt und 
zweitens das Unionsrecht an dessen Stelle angewandt wird. Die vom OLG 
München anstelle des deutschen Rechts herangezogene Unionsbürgerfreizü-
gigkeit beinhaltet jedoch ein Verbot, Beschränkungen für die Freizügigkeit und 

                                                           
18 EuGH, Rs. 81/87, Daily Mail, Slg. 1988, 5483. 
19 EuGH, Rs. C-212/97, Centros, Slg. 1999, I-1459. 
20 EuGH, Rs. C-208/00, Überseering, Slg. 2002, I-9919. 
21 EuGH, Rs. C-210/06, Cartesio, Slg. 2008, I-9641. 
22 EuGH, Rs. C-148/02, Garcia Avello, Slg. 2003, I-11613. 
23 EuGH, Rs. C-353/06, Grunkin-Paul, Slg. 2008, I-7639. 
24 OLG München, NJW-RR 2010, 660. 
25 OLG München, NJW-RR 2010, 660, 662 (3.). 
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den Aufenthalt des Unionsbürgers aufrechtzuerhalten, nicht aber ein Hand-
lungsgebot, das vom OLG eine Registereintragung verlangen würde.  

An diesem Beispiel zeigt sich die Notwendigkeit einer unionsrechtlichen 
Betrachtung des Verhältnisses von Unionsrecht und mitgliedstaatlichem IPR. 
Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Sie widmet sich den unionsrechtlichen 
Vorgaben für das mitgliedstaatliche IPR aus europarechtswissenschaftlicher 
Perspektive. Der Blickwinkel geht dabei nicht wie bei den kollisionsrechtli-
chen Arbeiten vom Kollisionsrecht zum Europarecht, sondern vom Europa-
recht zum Kollisionsrecht. Diese Perspektive ist in der kollisionsrechtlichen 
Diskussion unterentwickelt. Sie ist aber notwendig, um die unionsrechtlichen 
Vorgaben für das IPR in seiner gesamten Breite zu erkennen. Durch diese Per-
spektive soll der Versuchung widerstanden werden, den Grundfreiheiten eine 
Dogmatik nach kollisionsrechtlichen Maßstäben zu unterlegen, die dann zu 
unionsrechtlichen Vorgaben an das mitgliedstaatliche autonome IPR führt, die 
für dieses passgenau erscheinen.  

In der kollisionsrechtlichen Literatur drängt sich dieser Eindruck auf. So 
findet beispielsweise Rieks im Unionsrecht eine „primärrechtliche Pflicht zur 
kollisionsrechtlichen Anerkennung“.26 Auch Baratta will in dem Primärrecht 
eine solche Pflicht erkennen können.27 Leifeld entnimmt den Grundfreiheiten 
Vorgaben, denen „eine international-privatrechtliche Verweisung beispiels-
weise, die unabhängig von der Eintragung an den gewöhnlichen Aufenthalt  
oder die Staatsangehörigkeit anknüpft, […] nicht Rechnung tragen kann. […] 
Methodisch scheint […] eine methodische Umorientierung gefordert zu 
sein.“28 Das Unionsrecht gibt nach dieser Ansicht eine bestimmte kollisions-
rechtliche Methode vor.  

Die unionsrechtliche Perspektive dieser Arbeit wird zur Beantwortung der 
Frage führen, ob Primärrechtsnormen der negativen Integration, deren Wir-
kung sich grundsätzlich darin erschöpft, die Unanwendbarkeit entgegenstehen-
den nationalen Rechts zu verlangen, derart weitreichende Konsequenzen für 
das autonome IPR haben können. 

Neben den aufgeworfenen unionsrechtlichen Fragen blenden die bisherigen 
Arbeiten einen zentralen methodischen Aspekt aus. Unmittelbar anwendbare 
Primärrechtsnormen wirken in der mitgliedstaatlichen Rechtsordnung ex lege, 
ohne dass sie vom mitgliedstaatlichen Gesetzgeber in seinen gesetzgeberischen 
Plan aufgenommen gewesen wären. Die Anwendung von unmittelbar anwend-
baren Primärrechtsnormen der negativen Integration führt zunächst zu einer 
Unanwendbarkeit entgegenstehender mitgliedstaatlicher Normen, was in der 
Folge Lücken in der mitgliedstaatlichen Rechtsordnung öffnet. Deren Füllung 

                                                           
26 Rieks, Anerkennung im Internationalen Privatrecht, S. 232 ff. 
27 Baratta, RdC 348 (2010), 253, 443; ders., IPRax 2007, 4, 9. 
28 Leifeld, Anerkennungsprinzip, S. 129. 
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erfolgt nach den Vorgaben der jeweiligen Methodenlehre. Gelingt eine Lü-
ckenfüllung auf der Grundlage der mitgliedstaatlichen Methodenlehre, so er-
übrigt sich die unionsrechtlich zweifelhafte Frage nach dem positiven Rege-
lungsgehalt von Primärrechtsnormen der negativen Integration. Eine tiefge-
hende Behandlung der Einwirkung von Primärrechtsnormen in das IPR, unter 
dem Aspekt der Methodenlehre, fehlt allerdings. Nur wenige kollisionsrechtli-
che Arbeiten behandeln überhaupt das Anerkennungsprinzip unter dem Ge-
sichtspunkt des Anwendungsvorrangs.29  

Die vorliegende Arbeit will daher einen Beitrag zur kollisionsrechtlichen 
Diskussion um die Einwirkungen des Primärrechts in das autonome IPR aus 
unionsrechtlicher Perspektive leisten. Sie verbindet die Theorie des unions-
rechtlichen Anwendungsvorrangs und einer einheitlichen Dogmatik der Pri-
märrechtsnormen der negativen Integration (Diskriminierungsverbote, Grund-
freiheiten und Unionsbürgerfreizügigkeit) mit der Frage, wie die juristische 
Methodenlehre mit der Einwirkung des Unionsrechts in die nationale Rechts-
ordnung umgeht, um auf dieser Grundlage die Rechtsprechung des EuGH zum 
Internationalen Gesellschaftsrecht und zum Internationalen Namensrecht zu 
bewerten und Schlussfolgerungen für die Einwirkungen des Primärrechts in 
das autonome IPR der Mitgliedstaaten zu ziehen. 

A. Gegenstand der Arbeit 
A. Gegenstand der Arbeit 
Gegenstand der Arbeit ist die Wirkungsweise des unionsrechtlichen Anwen-
dungsvorrangs im mitgliedstaatlichen autonomen IPR. Der Anwendungsvor-
rang ist eine Regel zur Auflösung einer Kollision einer mitgliedstaatlichen 
Maßnahme mit der Unionsrechtsordnung. Daher sind für eine Untersuchung 
der Wirkungsweise des Anwendungsvorrangs im IPR sowohl das Unionsrecht 
als auch das Kollisionsrecht in Betracht zu nehmen. 

Auf der einen Seite sind die unmittelbar anwendbaren Primärrechtsnormen 
der negativen Integration Gegenstand dieser Arbeit. Hierunter werden diejeni-
gen Normen verstanden, deren Wirkung sich darin erschöpft, die Unanwend-
barkeit entgegenstehenden nationalen Rechts zu verlangen. Sie sind auf den 
Abbau von Diskriminierungen und Beschränkungen ausgerichtet. Es handelt 
sich dabei um die unionsrechtlichen Diskriminierungsverbote, die Grundfrei-
heiten und die Unionsbürgerfreizügigkeit. Nicht näher betrachtet wird das IPR-

                                                           
29 Auf den Anwendungsvorrang abstellend: NK-BGB/Mankowski, Art. 10 EGBGB 

Rn. 166; Wall, IPRax 2010, 433, 435. Beide gehen jedoch von der Existenz einer „versteck-
ten“ Kollisionsnorm im Primärrecht aus, die sich kraft Anwendungsvorrangs gegen die Kol-
lisionsnorm des autonomen IPR durchsetzt. Die Debatte um das Anerkennungsprinzip als 
Problem des Anwendungsvorrangs erkennt MünchKommBGB/Lipp, Art. 10 EGBGB 
Rn. 183. 
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relevante Sekundärrecht wie die Rom I-Verordnung zum Internationalen ver-
traglichen Schuldrecht30, die Rom II-Verordnung zum Internationalen außer-
vertraglichen Schuldrecht31, die Rom III-Verordnung zum Internationalen 
Scheidungsrecht,32 die Rom IV-Verordnungen zum Internationalen Güterrecht 
der Ehe33 und der eingetragenen Partnerschaften34 oder die Verordnungen zum 
Internationalen Unterhaltsrecht35 und dem Internationalen Erbrecht.36  

Auf der anderen Seite betrachtet die Arbeit die Kollisionsnormen des auto-
nomen IPR. Das autonome deutsche IPR umfasst nach Art. 3 EGBGB diejeni-
gen Kollisionsnormen, an deren Stelle nicht bereits vorrangiges Unionsrecht 
oder vorrangige Staatsverträge getreten sind. Dies sind die Kollisionsnormen 
des Internationalen Gesellschaftsrechts, des Internationalen Namensrechts und 
des Internationalen Familienrechts mit Ausnahme des Scheidungskollisions-
rechts. Vorliegend konzentriert sich die Arbeit auf das Internationale Gesell-
schaftsrecht und das Internationale Namensrecht, da hierzu eine umfangreiche 
Rechtsprechung des EuGH als Analysematerial zur Verfügung steht. Abschlie-
ßend wird jedoch auch die Frage behandelt, ob die in diesen beiden Teilrechts-
gebieten gefundenen Ergebnisse verallgemeinerungsfähig sind. 

Das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Normenkomplexen, dem Uni-
onsrecht auf der einen Seite und dem autonomen IPR auf der anderen Seite, ist 
durch den unionsrechtlichen Anwendungsvorrang gekennzeichnet. Erforder-

                                                           
30 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-

dende Recht (Rom I), ABl. 2008 L 177/6. 
31 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse an-

zuwendende Recht (Rom II), ABl. 2007 L 199/40. 
32 Wenn auch derzeit nur in verstärkter Zusammenarbeit von zunächst 14 Mitgliedstaaten 

(inzwischen sind es nach dem Beitritt Litauens 15 Mitgliedstaaten), Verordnung (EU) 
Nr. 1259/2010 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die 
Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts 
(Rom III), ABl. 2010 L 343/10. 

33 Verordnung (EU) 2016/1103 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im 
Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands (Rom IVa), ABl. 2016 L 
183/1. 

34 Verordnung (EU) 2016/1104 zur Durchführung der Verstärkten Zusammenarbeit im 
Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Fragen güterrechtlicher Wirkungen eingetragener Partner-
schaften (Rom IVb), ABl. 2016 L 183/30. 

35 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssa-
chen, ABl. 2009 L 7/1. 

36 Verordnung (EU) Nr. 650/2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung 
öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlass-
zeugnisses, ABl. 2012 L 201/107. 
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lich und ausreichend für eine tiefgreifende Untersuchung des Anwendungsvor-
rangs des Unionsrechts und seiner Wirkungsweise im autonomen IPR ist die 
Eröffnung des Anwendungsbereichs des Unionsrechts durch eine mitglied-
staatliche Maßnahme. Von geringem Mehrwert ist die nähere Untersuchung, 
unter welchen einzelfallbedingten Umständen eine Kollision von Unionsnorm 
und mitgliedstaatlicher Norm aufgrund einer Rechtfertigung zu Gunsten der 
weiteren Anwendbarkeit der mitgliedstaatlichen Norm aufgelöst wird. Dieser 
geringe Mehrwert ergibt sich daraus, dass die Rechtfertigung von Unions-
rechtsverletzungen von den Besonderheiten des Einzelfalls abhängig ist. Die 
Möglichkeit der Rechtfertigung hat aber keine Auswirkungen auf den grund-
sätzlichen Mechanismus des Anwendungsvorrangs und seiner Wirkungsweise. 
Gelingt die Rechtfertigung, greift der Mechanismus nicht. Scheitert die Recht-
fertigung, kommt der Anwendungsvorrang zum Tragen. Vor diesem Hinter-
grund wird für die Zwecke dieser Arbeit auf eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit der Rechtfertigung von Unionsrechtsverletzungen verzichtet. 

B. Gang der Untersuchung 
B. Gang der Untersuchung 
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Theorie des unionsrechtlichen An-
wendungsvorrangs. Sie basiert auf dem darzulegenden Grundverständnis des 
Verhältnisses von Unionsrechtsordnung und den mitgliedstaatlichen Rechts-
ordnungen (Kapitel 1). Aufbauend auf dem theoretischen Verständnis des uni-
onsrechtlichen Anwendungsvorrangs wird die Einwirkung des Unionsrechts in 
die mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen näher untersucht (Kapitel 2). Hierbei 
wird die deutsche juristische Methodenlehre daraufhin überprüft, inwieweit 
sich die autonome Auslegung und Rechtsfortbildung dem unionsrechtlichen 
Anwendungsvorrang anpassen. Dabei wird zwischen unmittelbar anwendbaren 
Unionsrechtsnormen einerseits und nicht unmittelbar anwendbaren Unions-
rechtsnormen andererseits unterschieden. Im Zentrum dieser Ausführungen 
steht die unionsrechtskonforme Rechtsfortbildung. Unmittelbar anwendbare 
Primärrechtsnormen gelten ex lege in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnun-
gen, ohne dass sie vom gesetzgeberischen Plan des mitgliedstaatlichen Gesetz-
gebers aufgenommen worden wären. Dies hat Auswirkungen auf die Lücken-
feststellung und auf die anschließende Lückenfüllung. Von zentraler Bedeu-
tung ist dabei die Ziehung der „contra legem“-Grenze. Sie legt fest, welche 
Möglichkeiten der nationale Richter hat, einen primärrechtskonformen Rechts-
zustand in der mitgliedstaatlichen Rechtsordnung herzustellen. 

Auf der Grundlage dieses theoretischen Fundaments sollen die Vorgaben 
näher betrachtet werden, die die unmittelbar anwendbaren Primärrechtsnormen 
der negativen Integration für die mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen aufstel-
len (Kapitel 3). Hierbei wird zwischen gleichheitsrechtlichen Vorgaben und 
den Vorgaben der Marktgrundfreiheiten und der Unionsbürgerfreizügigkeit 
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unterschieden. Grund für die Unterscheidung ist die Annahme einer einheitli-
chen Dogmatik der gleichheitsrechtlichen Unionsrechtssätze. Diese einheitli-
che Dogmatik baut auf dem allgemeinen unionsrechtlichen Gleichheitssatz auf 
und findet in den Diskriminierungsverboten lediglich eine besondere Ausfor-
mung im Hinblick auf das jeweils verbotene Differenzierungsmerkmal und im 
Hinblick auf den jeweiligen sachlichen Anwendungsbereich. Auf Grundlage 
dieses einheitlichen dogmatischen Verständnisses der gleichheitsrechtlichen 
Unionsrechtssätze lässt sich die scheinbar inkohärente Rechtsprechung des 
EuGH zum Diskriminierungsverbot aus Gründen der Staatsangehörigkeit in 
Art. 18 Abs. 1 AEUV einerseits und zu den Diskriminierungen aus Gründen, 
die von den Antidiskriminierungsrichtlinien verboten sind,37 andererseits er-
klären. Da nach Ansicht der vorliegenden Arbeit auch die letzteren Diskrimi-
nierungsverbote primärrechtlich sind, stellen sie Vorgaben für die mitglied-
staatlichen Rechtsordnungen auf. Sie folgen dabei einer einheitlichen Dogma-
tik. Diese einheitliche Dogmatik wird auch durch die Marktgrundfreiheiten re-
flektiert, soweit sie besondere Diskriminierungsverbote mit einem engeren 
sachlichen Anwendungsbereich sind. Vor diesem Hintergrund konzentriert 
sich die Untersuchung der Marktgrundfreiheiten auf das in ihnen enthaltene 
Beschränkungsverbot. Aufbauend auf der paradigmatischen Grundfreiheit der 
Warenverkehrsfreiheit, bei der der EuGH die Grundlinien seiner Dogmatik der 
Grundfreiheiten entwickelt hat, stellt die vorliegende Arbeit ein Konzept einer 
einheitlichen Dogmatik der grundfreiheitlichen Beschränkungsverbote auf. 
Abschließend wird die Unionsbürgerfreizügigkeit daraufhin untersucht, ob sie 
der einheitlichen Dogmatik der Marktgrundfreiheiten folgt und damit auch 
dogmatisch als „Grundfreiheit ohne Markt“38 bezeichnet werden kann. Dieses 
Kapitel der Untersuchung wird mit der Aufstellung einer einheitlichen Dog-
matik des unmittelbar anwendbaren Primärrechts der negativen Integration ab-
geschlossen. 

Hierauf aufbauend untersucht das folgende Kapitel die Einwirkungen des 
unmittelbar anwendbaren Primärrechts in das mitgliedstaatliche IPR (Kapi-
tel 4). Dabei wird zunächst die Frage geklärt, ob Kollisionsrecht ein spezifi-
scher Gegenstand der Kontrolle durch das Diskriminierungsverbot und die 
Grundfreiheiten sein kann. Hieran anschließend werden das Internationale Ge-
sellschaftsrecht und das Internationale Namensrecht vor dem Hintergrund der 
zu diesen Teilrechtsgebieten vorhandenen Rechtsprechung des EuGH auf die 

                                                           
37 Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Un-

terschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. 2000 L 180/22), Richtlinie 
2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. 2000 L 3030/16), Richtlinie 2004/113/EG zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zu-
gang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (ABl. 2004 L 373/37). 

38 So der Titel von Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt. 
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konkreten Einwirkungen des Primärrechts hin untersucht. In jeweiligen Unter-
kapiteln zu den Teilrechtsgebieten werden die spezifischen Vorgaben, die das 
Unionsrecht an diese Teilrechtsgebiete stellt, herausgearbeitet und dargelegt, 
ob die kollisionsrechtlichen Theorien erstens diesen Vorgaben entsprechen und 
ob sie zweitens diese Vorgaben übererfüllen. Letztere Erkenntnis erlaubt 
schließlich die Schlussfolgerung, ob sich ein kollisionsrechtlicher Methoden-
wechsel auf das Unionsrecht als zwingender Grund für seine Einführung beru-
fen kann. 

Abschließend werden die gefundenen Ergebnisse zusammengeführt und auf 
das Vorliegen von Parallelen im Hinblick auf die unionsrechtlichen Einwir-
kungen in die beiden Teilrechtsgebiete hin untersucht. Diese Parallelen erlau-
ben einen Rückschluss auf die Verallgemeinerung von Vorgaben des Primär-
rechts für das autonome IPR. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kann eine 
abschließende Beurteilung der Wirkungsweise des unionsrechtlichen Anwen-
dungsvorrangs im autonomen IPR der Mitgliedstaaten vorgenommen werden.



 

Kapitel 1 

Theorie des unionsrechtlichen Anwendungsvorrangs 

Der Anwendungsvorrang ist eine Regel zur Klärung von Konflikten zwischen 
der Unionsrechtsordnung und den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen.1 Zur 
näheren Untersuchung der Wirkungsweise des unionsrechtlichen Anwen-
dungsvorrangs ist es deshalb erforderlich, das Verhältnis zwischen der Unions-
rechtsordnung und den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen zu bestimmen. 
Dies wirft die Fragen auf, ob die Unionsrechtsordnung und die nationale 
Rechtsordnung voneinander getrennte Rechtsordnungen sind, und danach, ob 
die Unionsrechtsordnung im Verhältnis zur nationalen Rechtsordnung eine 
fremde Rechtsordnung ist oder sie vielmehr in die nationale Rechtsordnung 
inkorporiert ist. Als autonome Rechtsordnung müsste die Unionsrechtsordnung 
über Normen verfügen, die durch den „Souveränitätspanzer“2 durchgreifen und 
den Normadressaten unmittelbar berechtigen. Entsteht in diesem Fall eine In-
kompatibilität von Rechtsfolgen einer Norm der nationalen Rechtsordnung mit 
einer Norm der Unionsrechtsordnung, ist ihr Verhältnis zueinander zu klären. 
Dieses Verhältnis wird durch den Anwendungsvorrang ausgedrückt. 

Das macht bereits deutlich, dass das theoretische Verständnis vom unions-
rechtlichen Anwendungsvorrang in Abhängigkeit zum Verständnis der Uni-
onsrechtsordnung als autonomer Rechtsordnung steht.3 Nur als autonome 
Rechtsordnung kann die Unionsrechtsordnung selbst ihr Verhältnis zu anderen 
Rechtsordnungen bestimmen. Andernfalls wird das Verhältnis von denjenigen 
Rechtsordnungen geregelt, von denen sich die Geltung des Unionsrechts ablei-
tet. Dies führt dazu, dass die Fragen der Geltung der Unionsnormen und des 
Geltungsgrundes der Unionsrechtsordnung gleichsam als Vorfragen behandelt 
werden müssen, bevor auf gesichertem Grund das theoretische Verständnis 
vom unionsrechtlichen Anwendungsvorrang entwickelt werden kann. Um die 
Theorie des Anwendungsvorrangs nicht mit Fragen der Geltung, des Geltungs-
grundes und der Autonomie der Unionsrechtsordnung zu belasten, sollen sie 

                                                           
1 Siehe dazu nur Ipsen, Gemeinschaftsrecht, § 10 Rn. 1, S. 257 f. 
2 Bleckmann, Europarecht, § 8 Rn. 744. 
3 Das hebt bereits Ipsen, Gemeinschaftsrecht, § 10 Rn. 5, S. 260 f. deutlich hervor. 
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Lebenspartnerschaft  93–96 

ERT-Situation  147–149 
EU-Grundrechtecharta 
– Bindung der Mitgliedstaaten   

152–154 
– Schutzbereichsverstärkung  287–289 
 
Geltung der Unionsrechtsordnung  11 
Geltungsgrund der 

Unionsrechtsordnung  11 
Gesamtverweisung 
– Art. 54 Abs. 1 AEUV  375 f. 
– spezifisch kollisionsrechtliche 

Diskriminierung oder Beschränkung  
298–301 

gewöhnlicher Aufenthalt 
– Anknüpfungsmoment  395–398 
– spezifisch kollisionsrechtliche 

Beschränkung  303–306, 312–327 
 
 

Gleichheitssatz 
– Diskriminierungsverbot  siehe dort  
– unionsrechtliche  siehe 

unionsrechtliche Gleichheitssätze 
Grundfreiheiten  siehe 

Marktgrundfreiheiten 
Grundrechtecharta   

siehe EU-Grundrechtecharta 
 
Herkunftslandprinzip  187–192 
 
Internationales Adoptionsrecht   

474–477 
Internationales Gesellschaftsrecht   

329–387 
– Anknüpfungsmoment  333–337 
– Anwendungsvorrang  379–382 
– Einheit des Gesellschaftsstatuts  332 
– Gesellschaftsbegriff  331 
– Niederlassungsfreiheit  siehe dort  
– Rechtswahlfreiheit  385–387 
– versteckte Kollisionsnorm Art. 51 

Abs. 1 AEUV bezüglich der 
Gründung  373 

– versteckte Kollisionsnorm Art. 54 
Abs. 1 AEUV bezüglich Fortbestand  
374 f. 

Internationales Namensrecht  387–465 
– Anknüpfungsmoment  387–465 
– grenzüberschreitende 

Namenswahlfreiheit  464 f. 
– hinkende Namensführung  400–404 
– Namenswahl nach Art. 48 EGBGB  

450–464 
– versteckte Kollisionsnorm in Art. 21 

AEUV  445 f. 
– Zugangsfreiheit für ausländische 

Namen  447 
– Zugangsfreiheit zu inländischen 

Namen  447–449 
Internationales Namensrechts 
– Schutz des Vertauens auf den 

tatsächlich geführten Namen   
433–442 

IPR 
– und Sachrecht  75–77 
IPR der rechtlich konfigurierten 

Lebensgemeinschaften  477–488 
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„Keck“-Rechtsprechung  195 f. 
– Übertragbarkeit auf die 

Dienstleistungsfreiheit  239–244 
– Übertragbarkeit auf die 

Unionsbürgerfreizügigkeit  278–284 
– Übertragbarkeit auf 

Personenverkehrsfreiheiten  224–227 
Kernbestand der Rechte des 

Unionsbürgers  272–276 
 
Lebenspartnerschaft 
– Vergleichbarkeit mit Ehe  93–96 
 
Marktgrundfreiheiten  158–248 
– als besondere Gleichheitssätze  

167 f. 
– als freiheitsrechtliche 

Beschränkuingsverbote  168–178 
– Arbeitnehmerfreizügigkeit  siehe 

Personenverkehrsfreiheiten 
– Dienstleistungsfreiheit  siehe dort  
– Dogmatik  246–248 
– freiheitsrechtliches Verständnis  

176–178 
– funktionale Ausrichtung auf den 

Binnenmarkt  159–167 
– gleichheitsrechtliches Verständnis  

169–173 
– Marktfreiheit  163–167, 178, 246 f. 
– Marktgleichheit  163–167, 178, 246 
– Niederlassungsfreiheit  siehe 

Personenverkehrsfreiheiten 
– Verbot der Marktzugangssperre  207, 

227 f., 245–248 
– Verbot der Mehrfachbelastung  207, 

227 f., 245–248, 286 
– Warenverkehrsfreiheit  siehe dort  
 
Namensänderungsverfahren  123, 

421 f., 429, 445, 449, 454 
– grundfreiheitenbeschränkender 

Charakter  449 f. 
Namenswahl  450–464 
– fortbestehende Beschränkung   

452–455 
– grenzüberschreitende 

Namenswahlfreiheit  464–465 
– unionsrechtskonforme Fortbildung 

von Art. 48 EGBGB  455–464 

Niederlassungsfreiheit 
– Dogmatik im Allgemeinen  siehe 

Personenverkehrsfreiheiten 
– Gründungsfreiheit  363–370 
– Rechtswahlfreiheit  385–387 
– versteckte Kollisionsnorm des 

Internationalen Gesellschaftsrecht  
373, 378 

– Wegzugskonstellation  341–354 
– Zuzugskonstellation  354–363 
 
Personenverkehrsfreiheiten  208–229 
– Übertragbarkeit der „Keck“-Recht-

sprechung  224–227 
– Wegzugsbeschränkungen  220–222 
– Zuzugsbeschränkungen  211–220 
 
rechtlich konfigurierte 

Lebensgemeinschaft  477 
rechtlich konfigurierter Marktakteur  

340 f. 
Rechtsformwahlfreiheit  387 
Rechtsfortbildung  69–71 
– Auslegungsbefugnis ausländischen 

Sachrechts  314–316 
– „contra legem“-Grenze  62–69 
– Gesamtplan  56–57 
– infolge unmittelbar anwendbaren 

Unionsrechts  69–71 
– unionsrechtskonforme  siehe 

unionsrechtskonforme 
Rechtsfortbildung 

Rechtswahlfreiheit  337, 350, 376,  
385–387, 399, 409, 490 

– Anknüpfungsmoment  398–400 
 
Sachnormverweisung 
– Art. 54 Abs. 1 AEUV  375 f. 
– spezifisch kollisionsrechtliche 

Diskriminierung oder Beschränkung  
298–301 

spezifisch kollisionsrechtliche 
Diskriminierungen und 
Beschränkungen 

– Berufung von Sachnormen der 
Herkunftsrechtsordnung  siehe dort  

– Berufung von Sachnormen einer 
anderen als der 
Herkunftsrechtsordnung  303–306 
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– Gesamt- und Sachnormverweisung  
298–301 

– Transaktionskosten  301–303 
Staatsangehörigkeit 
– Anknüpfungsmoment  391–395 
– Diskriminierung aus Gründen der  

137–141 
Substitution  76, 320 f., 323, 377, 524 
 
Transposition  320 f., 323 
 
Unionsbürgerfreizügigkeit  248–287 
– Beschränkungsverbot  261–284 
– Diskriminierungsverbot  253–261 
– Dogmatik der  284–287 
– grenzüberschreitende 

Namenswahlfreiheit  464 f. 
– grenzüberschreitendes Element  

267–272 
– hinkende Namensführung  400–404 
– Kernbestand der Unionsbürgerrechte  

272–276 
– Nichtanerkennung gleichgeschlecht-

licher Ehen  479 f. 
– schwerwiegende Nachteile  279 f., 

286, 415 
– Übertragbarkeit der „Keck“-Recht-

sprechung  278–284 
– versteckte Kollisionsnorm des 

Internationalen Namensrechts  445 f. 
– Zugangsfreiheit für ausländische 

Namen  447 
– Zugangsfreiheit zu inländischen 

Namen  447–449 
– Zusammenhang von Freizügigkeit 

und Diskriminierung  258–260 
Unionsgrundrechte 
– Schutz der geschlossenen 

gleichgeschlechtlichen Ehe  480–484 
– Schutzbereichsverstärkung  287–289 
Unionsrechtliche Gleichheitssätze 
– Bindung der Mitgliedstaaten  siehe 

Bindung der Mitgliedstaaten an 
unionsrechtliche Gleichheitssätze 

– Diskriminierungsverbote  siehe dort  
– Einheitliche Dogmatik  82–130 
– Gleichbehandlung nicht 

vergleichbarer Sachverhalter  99 f. 
– Gleichheit der Sachverhalte  89–96 

– Objektive Rechtfertigung  100–102 
– Ungleichbehandlung vergleichbarer 

Sachverhalte  98 f. 
– Vergleichbarkeit von Ehe und 

gleichgeschlechtlicher 
Lebenspartnerschaft  93–96 

unionsrechtskonforme Auslegung   
43–50 

– Auslegungsbefugnis ausländischen 
Sachrechts  314–316 

– Reichweite  44 
– Vorrang  44–49 
unionsrechtskonforme 

Rechtsfortbildung  54–69 
– Auslegungsbefugnis ausländischen 

Sachrechts  314–316 
– „contra legem“-Grenze  62–69 
– Gesamtplan  56 f. 
– Lückenfeststellung  55–59 
– Lückenfüllung  59–62 
– Rechtsfortbildungsinstrumente  61 f. 
– Verbund der Rechtsordnungen  58 f. 
– von Art. 10 EGBGB  422–426 
– von Art. 48 EGBGB  455–464 
Unionsrechtsordnung 
– Autonomie  13 
– Geltung  11 
– Geltungsgrund  11 
unmittelbare Anwendbarkeit  19–22 
– Reichweite  22 
– Voraussetzung des 

Anwendungsvorrangs  39–41 
 
Verbund 
– der Rechtsordnungen  14–18, 55, 

58–62, 65, 67, 71, 78, 324, 423 f. 
– Verfassungsverbund  14, 17 
 
Warenverkehrsfreiheit  178–208 
– Absatzbehinderungen im 

Bestimmungsland  181 f. 
– absatzregulierende 

Handelsbehinderungen mit 
Produktbezug  194 f. 

– bestimmte Verkaufsmodalitäten  
195 f. 

– Herkunftslandprinzip  187–192 
– Kausalität  182–186 
– Marktzugang  200–203 
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– Marktzugangsbehinderungen  179 f. 
– produktbezogene Kriterien des 

Bestimmungslandes  180 f. 
– Spürbarkeit  186 

– Verwendungsmodalitäten  198–200 
– Warenausfuhrfreiheit  203–207 
 
Zwei-Stufen-Theorie  76, 322 f. 
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